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Bildung bringt Bewegung
in die Gesellschaft

Mobilität –
Lehrer und Unternehmer müssen sich stärker

aufeinander zubewegen

VON RA WOLFGANG DRECHSLER

WennvonMobilität die
Rede ist, darf eine
ganzwichtigeArt der

Bewegungsfreiheit nicht verges-
sen werden: die Möglichkeit des
gesellschaftlichen Aufstiegs,
insbesondere des Ausbrechens
aus „bildungsfernen Milieus“.
Damit gesellschaftliche Schich-
ten durchlässig werden und Kar-
rierechancen allen
Menschen gleicherma-
ßen möglich sind, be-
darf es eines Bildungs-
systems, das Schüler
individuell entspre-
chend ihrer Bedürf-
nisse und Fähigkei-
ten fördert.
Gleichzeitig muss
neben der Indivi-
dualität aber auch
die Realität im
Schulalltag berück-
sichtigt werden. Es
reicht nicht aus,
wenn der Unter-

richt nur auf die Eigenschaften
der Schüler angepasst wird – er
muss auch die gegenwärtigen
Anforderungen der Wirtschaft
und somit die der jetzigen und
künftigen Arbeitswelt berück-
sichtigen. Gleiches gilt für die
Wissenschaft, deren Erkennt-
nisse sowohl in den Schulen als
auch in den Unternehmen ange-
wendet werden müssen.
Bisher ist dies nochnicht im aus-
reichenden Maße der Fall. Eine

Studie des Instituts der deut-
schen Wirtschaft Köln (IW) in
diesem Jahr hat ergeben, dass
Wirtschaftsthemen an allge-
meinbildenden Schulen in ganz
Deutschland viel zu begrenzt
behandelt und so sachlich unan-
gemessen betrachtet werden.
Die Analyse von Schulbüchern
und Lehrplänen zeigte, dass
selbst naheliegende Wirt-
schaftsthemen, wie etwa der ei-
genverantwortliche Umgangmit
Geld, nicht vermittelt werden.

Die unvollkom-
mene Verzah-
nung des Bil-
dungsbereichs
mit Hochschu-
len und Wirt-
schaft wirkt sich
auf die Wettbe-
werbsfähigkeit
aller Seiten nega-
tiv aus. Schüler
erhalten so nicht
das notwendige
Know-how, um
auf dem Arbeits-
markt zu punkten.
Hochschulen ent-
gehen potenzielle
Studenten, die
neue Entwicklun-
gen übernehmen
und Forschungspro-
jekte initiieren könn-
ten. Auch die Wirt-
schaft leidet unter
dem Mangel an aus-
bildungs- und studier-
reifen Schülern. Der
Fachkräftebedarf ist

heute eine so drängende Proble-
matik wie noch nie und wird
auch in den kommenden Jahren
das beherrschende Thema sein.
Es ist folglich für die Zukunftsfä-
higkeit und den Wohlstand un-
serer Gesellschaft unumgäng-
lich, dass sich Schulen, Unter-
nehmen und Hochschulen auf-
einander zu bewegen und zum
allseitigen Nutzen intensiv ko-
operieren.
Mit denArbeitskreisen SCHULE-
WIRTSCHAFT und demArbeits-
kreis HOCHSCHULEWIRT-
SCHAFT bieten die Unterneh-
merverbände Südhessen zwei
Kommunikations- und Koopera-
tionsplattformen, die Unterneh-
men, Schulen und Hochschulen
gleichermaßen offenstehen und
für gemeinsame Aktivitäten und
Projekte genutzt werden kön-
nen. Damit sollen mehr aktuelle
Themen der Arbeits- und For-
schungswelt in den Unterricht
Einzug halten und den Schülern
so der Übergang von der Schule
in Studium und Beruf erleichtert
werden. Auch die Hochschulan-
gebote lassen sich hierüber an
die betriebliche Praxis annä-
hern. Der Nutzen des Wissens-
transfers liegt auf der Hand:
Studenten werden von Firmen
Projekte zur Bearbeitung gebo-
ten und gleichzeitig entstehen
neue Anknüpfungspunkte für
den Berufseinstieg von Akade-
mikern.
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Dermobile Arbeitsplatz
RAin Dr. Simone Wernicke –
Über rechtliche Fragen der Arbeitnehmermobilität

Viele Unternehmen be-
schäftigen explizit „Au-
ßendienstmitarbeiter“

oder Mitarbeiter, die von ihrem
Wohnsitz aus direkt zu Kunden
fahren und dabei etliche Stun-
den im Auto oder in den öffent-
lichen Verkehrsmitteln verbrin-
gen. Ist diese „Reisezeit“ als Ar-
beitszeit zu behandeln? Die Be-
antwortung dieser Frage wird
dadurch erschwert, dass viele
damit verbundene Rechtsfragen
noch nicht endgültig geklärt
sind.

Wichtig ist zunächst zu wis-
sen, dass es zwei unterschiedli-
che Arbeitszeitbegriffe gibt.

1. Arbeitszeit nach dem
Arbeitszeitgesetz (öffentlich-
rechtlicher Begriff)

Zum Schutz der Arbeitnehmer
gibt das Arbeitszeitgesetz
Höchstarbeitszeitgrenzen vor.
Diese sind vom Arbeitgeber
zwingend zu beachten. Etwas
anderes gilt nur, wenn ein Tarif-
vertag abweichende Regelun-
gen für die im Arbeitszeitgesetz

genannten Fälle explizit zu-
lässt.

Leider wird der Begriff der
„Arbeitszeit“ hier jedoch nicht
definiert. Stattdessen hat die
Rechtsprechung folgenden
Grundsatz aufgestellt: Arbeits-
zeit im Sinne des Arbeitszeitge-
setzes soll grundsätzlich nur die
Zeit sein, „in der der Arbeitneh-
mer, die geschuldete Tätigkeit
oder eine ihn nicht wesentlich
weniger belastende Leistung
aufgrund betrieblicher Veranlas-
sung erbringt.“

Daraus leitet das Bundesar-
beitsgericht folgende Differenzie-
rung ab: Die Zeit, in der der Ar-
beitnehmer seine eigentlich ge-
schuldete Tätigkeit erbringt,
gleich ob dies innerhalb oder au-
ßerhalb der sonst üblichen Ar-
beitszeit geschieht, ist grund-
sätzlich als Arbeitszeit zu be-
trachten.

Wartezeiten, die dem Arbeit-
nehmerdadurch entstehen, dass
er am Zielort auf seinen Arbeits-
einsatz wartet, etwa bei Kraft-
fahrern, die einen Lkw beladen
müssen und auf die Anlieferung
der Ware warten, gelten hinge-
gen nicht als Arbeitszeit im Sin-

Dr. Simone Wernicke,
Rechtsabteilung der Unternehmerverbände Südhessen

VON DR. SIMONE WERNICK

ne des Arbeitszeitgesetzes, au-
ßer der Arbeitgeber verpflichtet
sie einer anderen Tätigkeit nach-
zugehen, z. B. Frachtpapiere
auszufertigen. Das Bundesar-
beitsgericht begründet dies da-
mit, dass der Arbeitnehmer sich
in dieser Zeit auch mit privaten
Dingen beschäftigen oder sogar
schlafen könnte, die Beanspru-
chung daher deutlich unterhalb
der so genannten „Rufbereit-
schaft“ liege.

Entsprechendes gilt auch für
„Wegezeiten“, die derArbeitneh-
mer benötigt, um zum Ort der
Arbeitsleistung, etwa zum Be-
trieb des jeweiligen Kunden, zu
gelangen. Tut er dies mit einem
Pkw, den er selbst lenken muss,
wird dies vom Bundesarbeitsge-
richt als erhöhte Beanspruchung
gewertet und gilt als Arbeitszeit.
Ist er dagegen nur Beifahrer oder
fährt mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, kommt es darauf
an, ob er währenddessen Ar-
beitsleistungen erbringt (Akten-
studium, Vor- und Nachbereiten
vonTerminen, LesenvonE-Mails
und ähnliches). Ist dies der Fall,
handelt es sich umArbeitszeit im
Sinne des Arbeitszeitgesetzes.
HatderArbeitnehmerdieZeitder
Beförderung (etwa als Beifahrer)
jedoch zu seiner freien Verfü-
gung, handelt es sich nicht um
Arbeitszeit.

Reisezeit = Arbeitszeit
– Vergütungspflichtig oder nicht?

Mobilität und Flexibilität spielen
für die Wettbewerbsfähigkeit im

Arbeitsleben in Zeiten der Globalisierung
eine immer größere Rolle. Führungs-

kräfte, Außendienstmitarbeiter und Mit-
arbeiter an zeitlich befristeten Projekten

legen täglich immer weitere Wege zu-
rück. Die Unternehmen brauchen die
Flexibilität ihrer Mitarbeiter, um am

Markt mithalten zu können. Allerdings
sind damit auch etliche Rechtsfragen ver-
bunden, die zuvor geklärt sein sollten.

Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und
Energieeffizienz beschreiben den Dienst-
wagen der Zukunft. FOTO: ADAM OPEL AG
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2. Zu vergütende Arbeitszeit

Von der vorgenannten Proble-
matik zu unterscheiden ist die
Frage, ob die Zeiten der An- und
Abreise sowie Wartezeiten zu
vergüten sind. Hier gelten ande-
re Grundsätze, die das Bundes-
arbeitsgericht wie folgt entwi-
ckelt hat: Bei Reisezeiten oder
Wartezeiten am Zielort, die in-
nerhalbder regulärenArbeitszeit
anfallen, ist die Rechtslage
glücklicherweise eindeutig: die-
se Zeit ist voll zu vergüten.

Anders sieht es aus bei Zeiten
außerhalb des vereinbarten oder
betriebsüblichen Arbeitszeitkon-
tingents. Nur selten finden sich
tarifliche Regelungen oder Be-
stimmungen in einer Betriebs-
vereinbarung, die eine explizite
Regelung zu dieser Frage vorse-
hen.

Gibt es keine einschlägige
Regelung, sind derartige Zeiten
laut Bundesarbeitsgericht nur
dann zu bezahlen, wenn dies
entweder ausdrücklich mit dem
Arbeitnehmer vereinbart wur-
de, oder „wenn es den Umstän-
den nach zu erwarten ist“.
Wann dies „den Umständen
nach zu erwarten ist“ wieder
richtet sich nach Meinung der
Richter u.a. nach der Höhe der
regelmäßigen Vergütung des
Beschäftigten. Nach einer Ent-
scheidung des Bundesarbeits-
gerichts aus dem Jahre 1997 ha-
ben Arbeitnehmer schon „in ge-
hobener Stellung“ ein „gewis-
ses Kontingent an Reisezeit un-
entgeltlich zu erbringen“. Ein
Anhaltspunkt für eine „gehobe-
ne Stellung“ liefert z.B. das
Überschreiten der Beitragsbe-
messungsgrenze in der gesetzli-
chen Rentenversicherung. Da-
neben sind auch die Branchen-
üblichkeit und die konkrete Tä-
tigkeit maßgeblich.

Aber auch hier spielt es eine
Rolle, ob dem Arbeitnehmer in
der Reisezeit/Wartezeit eine Ar-
beitsleistung abverlangt wird,
oder ob er seineZeitmit privaten
Dingen verbringen kann. Muss
der Arbeitnehmer auf Weisung
seines Arbeitgebers selbst mit
demAuto anreisen, sohandelt es
sich nach Auffassung der Erfur-
ter Richter umvergütungspflich-
tige Arbeitszeit.

Sonderfall: Ersparnis bei sonst
unentgeltlich zurückzulegen-
den Wegen

In diesen Fällen stellt sich nur
noch die Frage, ob der Arbeit-
nehmer durch die An- oder Ab-
fahrt mit dem selbst gesteuer-
ten Pkw zum Zielort möglicher-
weiseWege erspart, die er sonst
auch (und zwar ohne Vergü-
tung und Anrechnung auf die
reguläre Arbeitszeit) zurückle-
genmüsste. Gemeint ist der täg-
liche Weg von zu Hause in den
Betrieb. Die Rechtsprechung er-
öffnet hier explizit die Möglich-
keit der „Anrechnung einer Er-
sparnis“, weshalb einige Be-
triebsvereinbarungen neuer-
dings für den fiktiven Weg zur
Betriebsstätte pauschal Volumi-
na von bis zu 30 Minuten abzie-
hen. Ob derartige pauschale Re-
gelungen einer richterlichen
Überprüfung im Einzelfall
standhalten würden, ist noch
nicht geklärt.

Das Dienstwagendilemma –
wann darf das Dienstfahrzeug
zurückverlangt werden?

Sind Arbeitnehmer beruflich
viel unterwegs, kann es sich
wirtschaftlich für den Arbeitge-
ber lohnen, diesen einen Dienst-
wagen zur Verfügung zu stellen.
In aller Regel wird der Dienstwa-
gen den Beschäftigten dann
auch zur privaten Nutzung
überlassen, mit der Folge, dass
die Überlassung eine neben den
Arbeitslohn tretende Sachleis-
tung des Arbeitgebers ist, die
auch entsprechend zu versteu-
ern und zu verbeitragen ist.

Ist das Fahrzeug einmal über-
lassen worden, stellt sich die
Frage, unter welchen Vorausset-
zungen es wieder zurückver-
langt werden darf.

In der Praxis entsteht häufig

die Situation, dass einemArbeit-
nehmer gekündigt wird und der
Arbeitgeber ihn gleichzeitig frei-
stellt. Da der Arbeitnehmer
dann nicht mehr für das Unter-
nehmen tätig ist, will der Arbeit-
geber das Fahrzeug zurück ver-
langen. Arbeitnehmer sind je-
doch oft auf das Fahrzeug ange-
wiesen und verteidigen sich da-
mit, die Kündigung sei ohnehin
unwirksam und sie dürften das
Fahrzeug daher weiterhin nut-
zen.

Hinweis

Entzieht der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer die Nutzungs-
möglichkeit, ohne dass er dazu
berechtigt war, kann der Arbeit-
nehmer Schadensersatz in Form
einer Nutzungsausfallentschä-
digung verlangen. Diese kann
sich – so das Bundesarbeitsge-
richt – an der üblichen steuerli-
chen Bewertung der privaten
Nutzungsmöglichkeit, der be-

kannten „Ein-Prozent-Rege-
lung“ orientieren (monatlich ein
Prozent des Listenpreises bei
Erstzulassung).

Eine Lösung kann hier ein
von vorneherein vertraglich ein-
geräumtes Widerrufsrecht bie-
ten, das dem Arbeitgeber in be-
stimmten Situationen erlaubt,
die Nutzung des Dienstwagens
einseitig zu widerrufen. Bei der
Formulierung einer solchen Wi-
derrufsklausel ist Vorsicht gebo-
ten: die Klausel wird im Streitfall
der „richterlichen Inhaltskon-
trolle“ unterzogen und kann im
Einzelfall unwirksam sein.

Das Bundesarbeitsgericht hat
folgende Grundsätze für die ver-
tragliche Gestaltung von Wider-
rufsvorbehalten herausgearbei-
tet:

 Der widerrufliche Anteil

muss unter 25 Prozent des

Gesamtverdienstes liegen
(d. h., der geldwerte Vorteil
für die Privatnutzung muss
weniger als 25 Prozent des
Gesamtverdienstes
ausmachen).


 Durch den Widerruf darf
der Tariflohn nicht unter-
schritten werden (d. h., der
verbleibende Lohn muss
mindestens dem Tariflohn
der einschlägigen Branche
entsprechen).


 Es muss klar und eindeutig
sein, welche Leistung wider-
rufen werden soll.


 Der Widerruf darf nur aus
anerkennenswerten, sach-
lichen Gründen erfolgen
und diese müssen sich aus
dem Widerrufsvorbehalt
selbst ergeben.

Der zuletzt genannte Grundsatz
stellt Arbeitgeber vor hohe An-
forderungen: Vor Abfassung der
Klausel ist sorgfältig zu überle-
gen, aus welchen Gründen die
Nutzung widerrufen werden soll

und inwieweit diesekonkretisiert
werdenkönnen.BeiGründenaus
demwirtschaftlichenBereichdes
Unternehmens bietet es sich an,
auf die Ergebnisentwicklung des
Unternehmens abzustellen und
konkrete Kennziffern zu nennen
(EBIT oder EBITDA). Es genügt
jedenfalls nicht, als Widerrufs-
grund nur pauschal „wirtschaft-
liche Gründe“ anzugeben. Ein
anerkennenswerter Sachgrund
kann außerdem die vertragswid-
rige Nutzung des Fahrzeugs oder
auch die berechtigte Freistellung
des Arbeitnehmers nach Aus-
spruch einer (betriebsbedingten)
Kündigung sein. Hier sind viele
Fragen noch ungeklärt.

Erfolgt der Widerruf der Nut-
zung des Dienstwagens unter
Beachtung der o.g. Kriterien in
rechtmäßigerWeise, besteht kei-
ne Entschädigungspflicht.

Treffen Sie klareVereinbarungen,wie die Zeit
der An- und Abreise zu nutzen ist. Aus Grün-
den der Vorsicht sollten Arbeitgeber in Zwei-
felsfällen lieber von Arbeitszeit ausgehen
und die Grenzen der Höchstarbeitszeit nach
dem Arbeitszeitgesetz beachten. Missach-
tungen können eineOrdnungswidrigkeit und
in besonderen Fällen sogar eine Straftat dar-
stellen (§§ 22,23 ArbzG).

Tipp
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